
Zur Fragezeit                                                            Heidelberg, 17.04.2018

Umleitungsmaßnahmen zur Straßenkerwe Kirchheim

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Stadtteilverein Kirchheim möchte in diesem Jahr gerne die Straßenkerwe dergestalt 
durchführen, dass es keine Grenzen zwischen dem Rathausvorplatz und dem 
Kerweplatz vor dem Bürgerzentrum gibt. Hierzu müsste die Hegenichstraße zwischen 
der „Spinne“ und der Oberdorfstraße gesperrt und der Verkehr für 2 Tage umgeleitet 
werden. Dies wurde vor einigen Jahren auch schon gemacht.

Mir ist auch keine Kerwe in einem Stadtteil bekannt, die durch eine stark befahrene 
Straße getrennt wird.

Wie ich nun erfahren habe wurde bei einer ersten Begehung dem Stadtteilverein 
mitgeteilt, dass dies nicht möglich sei, da das Regierungspräsidium zuständig sei und 
dies nicht genehmigen würde. Ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Mannheim habe
diese Maßnahme abgelehnt.

Daher habe ich folgende Fragen an Sie:

1. Ist es richtig, dass innerorts bei einer Straßensperrung die als L – Straße 
klassifiziert ist, das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig ist, auch wenn bei 
der Straßensperrung keine Ortschaften voneinander getrennt werden?

2. Wer entscheidet bei einer Umleitungsmaßnahme letztendlich über deren 
Umsetzung? 

3. Sollte die Stadt Heidelberg Entscheidungsträger sein, wäre es möglich, in einem 
weiteren Gespräch mit dem Stadtteilverein noch einmal auf dessen Planungen 
einzugehen und dies erneut zu prüfen?

    

       Mit freundlichen Grüßen 

            Michael Pfeifer

                Stadtrat
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